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RS OGH 1976/11/29 Bkd19/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1976

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Bei der Durchführung grundbücherlicher Geschäfte eines Klienten gehört besondere Genauigkeit zu den

Berufsp3ichten eines Anwaltes; doch ist eine diesbezügliche unrichtige Information des Klienten nur dann

standeswidrig, wenn sie nicht auf einem, bei Berücksichtigung aller Umstände entschuldbaren Versehen beruht, wie es

im Drang der Geschäfte trotz Gewissenhaftigkeit geschehen kann. Der strengeren Au7assung der Entscheidung NBL

1960 S 56 Nr 23 kann daher nicht gefolgt werden.
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